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Presseinformation vom 13. Februar 2008 
 
BSI: Kritik von Frontal 21 an Regierungskompromiss zu Energie-
ausweis unbegründet 
 
In der Sendung Frontal 21 vom 12. Februar 2008 wurde der völlig 
unbegründete Eindruck erweckt, dass Energieverbrauchsausweise 
zum Zwecke der Mietertäuschung verwendet würden. Als Beweis 
wurde die theoretische Möglichkeit der Manipulation bei der Eingabe 
der Wohnfläche im Internet dargestellt, ein reales Beispiel konnte die 
Sendung nicht zeigen. Gleichzeitig suggerierte die Sendung, dass 
nur ein Energieausweis auf Basis einer ausführlichen Energiebera-
tung ein korrekter Energieausweis sein könne, der zudem den Mietin-
teressenten über seine zukünftigen Energiekosten informiere. 
 
Warum stimmen diese Aussagen nicht? 
 
1.) Der Mieter erfährt aus keinem der gesetzlich vorgesehenen Ener-
gieausweise seinen zukünftigen Energieverbrauch oder die Energie-
kosten. Ein Energieausweis gilt für das gesamte Gebäude, nicht für 
eine Wohnung. Die Kosten werden durch den Energiepass nicht ab-
gebildet, da diese wesentlich vom Preis des Energieträgers abhän-
gen, der je nach Energieversorgungsart  bis um das Dreifache 
schwanken kann. Das bedeutet: ein dreimal so hoher Verbrauch 
kann unter Umständen mit den gleichen Kosten verbunden sein.  
2.) Die Ergebnisse von berechneten Energieausweisen hängen von 
Erfahrung und Vorwissen des Erstellers sowie vom Aufwand für die 
Datenermittlung ab. Ein Praxistest der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft ergab bei der Erstellung des teuren Bedarfsausweises 
nach Vorgaben der dena für ein und dasselbe Gebäude durch ver-
schiedene Energieausweisersteller Unterschiede von 60 Prozent im 
Ergebnis. 
3.) Bei entsprechender Absicht ist jede gesetzliche Regelung zu un-
terlaufen. Dies gilt natürlich auch für die Erstellung von Energieaus-
weisen. Aber dann gleichermaßen für den sehr teuren Bedarfsaus-
weis, wie für die preiswerteren Verbrauchsausweise. Die 
Verbrauchsausweise dürften sogar vor Manipulationen besonders 
geschützt sein, da der Energieverbrauch und die Wohnfläche jedem 
Mieter aus seiner Heizkostenabrechnung bekannt sind. 
4.) Energieausweise dienen generell der Information und Transpa-
renz. Energieberatung muss bleiben, was sie sein soll: Eine umfas-
sende Konzepterstellung im Vorfeld einer großen Investition in ein 
Gebäude. Als reines Informationsinstrument wäre sie überdimensio-
niert und viel zu teuer. Dann diente sie lediglich der Arbeitsbeschaf-
fung für Architekten und Ingenieure. 
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